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Betrifft: Abgabenänderungsgesetz 2014; Stellungnahme der Datenschutzbehörde 

Die Datenschutzbehörde nimmt zum o.a. Gesetzesentwurf aus Sicht ihres 

Wirkungsbereiches wie folgt Stellung: 

Zu § 89 Abs. 6 EStG: 

Nach der Verfassungsbestimmung des § 1 Abs. 2 letzter Satz des 

Datenschutzgesetzes 2000 – DSG 2000 darf ein (zulässiger) Eingriff in das Grundrecht auf 

Datenschutz jeweils nur in der gelindesten, zum Ziel führenden Art vorgenommen werden. 

Laut Entwurf ist vorgesehen, dass die Träger der gesetzlichen Sozialversicherungen den 

Abgabenbehörden des Bundes den Namen, die Wohnanschrift und die 

Versicherungsnummer gemäß § 31 ASVG der an- und abgemeldeten Dienstnehmer zu 

übermitteln haben. Begründet wird dies als notwendige Maßnahme zur Erreichung von „Ziel 

3“ (effiziente und effektive Verhinderung bzw. Bekämpfung von Betrug).  

Für die Datenschutzbehörde ist – auch unter Berücksichtigung der beigelegten 

Erläuterungen – nicht ersichtlich, inwieweit die Übermittlung der Wohnanschrift zur 

Erreichung des angegebenen Ziels notwendig ist. Abgabenpflichtiger und damit 

Ansprechpartner für die Abgabenbehörden ist – auch im Falle der Abgabenhinterziehung – 

wohl der Dienstgeber. 

Es wird daher angeregt, den Eingriff in das Grundrecht auf Datenschutz auf das unbedingt 

erforderliche Ausmaß zu beschränken. 
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Weiters ist dem Gesetzesentwurf nicht zu entnehmen, wie die Übermittlung an die 

Abgabenbehörden zu erfolgen hat. Im Lichte des § 14 DSG 2000 wird daher angeregt, in 

§ 89 Abs. 6 EStG – wie schon bisher in § 89 Abs. 6 letzter Satz EStG – die Modalitäten der 

Übermittlung zu regeln. 

 
21. Jänner 2014 

Die Leiterin der Datenschutzbehörde 
Dr. JELINEK 
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